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Wichtige Kontakte

Amtstunden:
Jeden 1. Mittwoch im Monat:
17.00 Uhr bis 17.45 Uhr in Rothhausen
18.00 Uhr bis 18.45 Uhr in Theinfeld
19.00 Uhr bis 20.00 Uhr in Thundorf
Jeden 3. Mittwoch im Monat:
19.00 Uhr bis 20.00 Uhr in Thundorf
Jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat:
9.00 Uhr bis 10.00 Uhr in Thundorf
Telefon-Nr.
1. Bürgermeisterin Judith Dekant
privat • 09724-1714
Gemeinde VGM • 09735-89-122
2. Bürgermeister Jürgen Schleier
09724-1884 privat
3. Bürgermeister Jürgen Gleißner
09724-1326 privat
Bauhof: 09724-9377
Schmitt Bernhard 0177-7534624

Fuchs Wolfgang 0177-7534619
Kindergarten Thundorf 09724-484

Trinkwasserversorgung Thundorf: 

Christian Müller 09724 / 90 75 828

Verwaltungsgemeinschaft Maßbach 09735-89-0

E-mail: zentrale@massbach.de

Öffnungszeiten:

Mo. - Fr. von 08.00 Uhr - 12.00 Uhr und

Donnerstag von 15.00 Uhr - 17.30 Uhr

Wertstoffhof und Problemmüllsammelstelle Thundorf

jeden 1. Freitag im Monat von 12.00 Uhr - 13.00 Uhr

jeden 3. Samstag im Monat von 12.00 Uhr - 14.00 Uhr

Grüngutannahme jeden 1. Samstag im Monat

von 10.00 Uhr - 12.00 Uhr

Abwasserzweckverband • Obere Lauer  (AOL) 09733-6016

AWZ Wirmsthal

Mo. - Fr. von 8.00 Uhr - 16.30 Uhr

1.Sa./Monat von 9.00 Uhr - 15.30 Uhr

Post in Maßbach, Textilhaus Krug 09735-262

Kurzzeit- und Tagespfl egestation
Erhard-Klement-Haus, Volkershausener Str. 17

97711 Maßbach 09735-91010
Seelsorger:
Peter Rüb, Pfarrer u. Leiter der PG, Schafgasse 5,
97711 Poppenlauer, Tel.: 09733/9996,
E-Mail: peter_rueb@web.de
Christof Bärhausen, Pastoralreferent, Am Rothberg 2,
97490 Maibach, Tel.: 09725/5425,

E-Mail: christof.baerhausen@web.de

Karolin Mohr, Großwenkheim, Tel.: 09766/1229,

E-Mail: mohr.karolin@web.de

Norbert Schmöger, Pfr.i.R., Lange Gasse 1,

97702 Seubrigshausen, Tel.: 09766/940453

EVANG.-LUTH. PFARREI LAUERTAL
Pfarrstelle Lauertal II
Pfarrerin Elfriede Schneider  
Hauptstr. 103, 97711 Poppenlauer;
Tel. 09733/1080 • Email: schneider@lauertal-evangelisch.de
Ansprechpartnerin für die Kirchengemeinden
Pfarrstelle Lauertal I
Poppenlauer, Rothhausen und Thundorf
Pfarrer Stefan Bonawitz 
Poppenlauerer Str. 16, 97711 Maßbach
Tel. 09735/233 • Email: bonawitz@lauertal-evangelisch.de

EVANG.-LUTH. PFARRAMT LAUERTAL
Poppenlauerer Str. 16, 97711 Maßbach
Sekretärin Margit Krug 
Tel. 09735/233 
Fax. 09735/828341
Mo 9-11Uhr, Mi 13-17 Uhr
Email: pfarramt@lauertal-evangelisch.de
Gemeindebüro Poppenlauer 
Hauptstr. 103, 97711 Poppenlauer
Sekretärin Ruth Wenzel 
Tel. 09733/1080 - Fax. 09733/780718
Di 9-10 Uhr, Do 9-11 Uhr
Grundschule Poppenlauer 09733 / 9401
Polizei Schweinfurt 09721-202-0
Polizei Bad Kissingen 0971-7149-0

Wasserversorgung für Rothhausen und Theinfeld:

Zweckverband „Stadtlauringer Gruppe“

Frau Ziegler 09724-9104-24

Die Tel. Nr. der drei Feuerwehrkommandanten

Thundorf, Seufert Lothar 09724-1809

Rothhausen, Englert Dominik 09724-463020

Theinfeld, Rentsch Dominik 09724 9071679

Notruf 112

Feuerwehr+Rettungsleitstelle 112

Stromversorgung

EON-Bayern Kundenservice 0180-2192071

Störungsstelle - Notfall rund um die Uhr 0800-7890008

Stromstörungsnummer rund um die Uhr 0941 28003366

T-Com - Technischer Kundendienst

Störungsmeldungen 0800-3301172

Kabelfernsehen-Störungen

Fa. GEKA Hotline 01805-307733

Ärztlicher Bereitschaftsdienst

Ärztlicher Bereitschaftsdienst Bayern Tel. 116 117

Vermittlungs- u. Beratungszentrale d. KVB, Tel. 116 117 

einen diensthabenden Arzt des hausärztlichen Bereitschafts-

dienstes oder einen diensthabenden Facharzt.

  Allianzmanagement

  Lorenz Rothmann

  Tel. 09721/509154 •info@schweinfurter-oberland.de

  Wasserwerte der Gemeinde Thundorf

  www.thundorf.de/rathaus/ver--und-entsorgung/2673.Wasser                   

versorgung-bzw.-Wasserwerte- der-Gemeinde-Thundorf.

Die „Thundorfer Nachrichten“ erscheinen monatlich.
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¾ Edwin Braun
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Information aus der Sitzung des 
Gemeinderates Thundorf vom 23.09.2021 

_________________________________________________ 
Mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf, dass die Genehmigung durch den Gemeinderat noch 
aussteht, wird nachstehend die Niederschrift des öffentlichen Teiles vorgenannter Sitzung 
bekannt gegeben. 
Sämtliche 13 Mitglieder des Gemeinderates waren ordnungsgemäß geladen. 
 

ÖFFENTLICHER TEIL: 
 

Dem Gemeinderat liegt ein Antrag auf Ergänzung der Tagesordnung um einen TOP 7 im 
öffentlichen Teil "Antrag auf Baugenehmigung zur Errichtung eines Einfamilienhauses mit 
Garage und eines Nebengebäudes auf den Grundstücken Fl.Nr.: 975/5 und 975/6, Birkenweg 
2 u. Am Berg 11 in Rothhausen" vor. Der verspätet eingegangene Antrag kann nicht 
nachträglich in die Tagesordnung aufgenommen werden, da nicht sämtliche Mitglieder des 
Gemeinderats zu Beginn der Sitzung gem. § 26 Abs. 2 Nr. 2 der Geschäftsordnung zur 
Abstimmung darüber anwesend sind. 

Gemeinderat Peuker stellt zu Beginn der Sitzung einen Antrag gem. § 26 Abs. 3 der 
Geschäftsordnung, den TOP 3 des öffentlichen Teiles auf die 21. Sitzung zu verschieben. Der 
Kämmerer soll zu dieser Sitzung anwesend sein, damit eventuelle Rückfragen zum 
Tagesordnungspunkt direkt an diesen gerichtet werden können. Der Gemeinderat stimmt dem 
Antrag zu. 
 
Punkt 1. Evang. Luth. Kindertagesstätte Maßbach - Antrag auf Gewährung des 

Elternbeitragsersatzes 
 

Die Bayerische Staatsregierung hat für die Corona-Situation im Jahr 2021 
entschieden, wie bereits im vergangenen Jahr einen Beitragsersatz der 
Elternbeiträge für die Monate Januar bis Mai 2021 zu gewähren. Voraussetzung 
ist, dass das Kind im betreffenden Monat an nicht mehr als fünf Tagen die 
Betreuungsleistung in Anspruch genommen hat und die Einrichtung keine 
Elternbeiträge für diesen Monat erhoben hat. 

Anders als im Jahr 2020 übernimmt der Freistaat nicht den vollen 
Pauschalbetrag, sondern einen Anteil von 70 Prozent. 30 Prozent können im 
Rahmen einer freiwilligen kommunalen Mitfinanzierung erfolgen. 

 Beitragsersatz 2020 

Pauschale 100 % 

Beitragsersatz 2021 

Anteil Freistaat 70 % 

Kommunaler 

Mitfinanzierungsanteil 

Krippenkinder 300,00 € 240,00 € 60,00 € 

Regelkinder 50,00 € + 

100,00 € 
Elternbeitragszuschuss 

35,00 € +  

100,00 € 
Elternbeitragszuschuss  

15,00 € 

Hortkinder 100,00 € 70,00 € 30,00 € 

Das Evang.-Luth. Kirchengemeindeamt Schweinfurt hat mit Schreiben vom 
02.07.2021 einen Antrag auf den kommunalen Mitfinanzierungsanteil in Höhe von 
30 Prozent gestellt. 

Der Träger hat von der Möglichkeit des Beitragsersatz Gebrauch gemacht und die 
Beiträge für den Besuch von nicht mehr als fünf Tagen der betreffenden Monate 
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von den Eltern nicht erhoben. Der Beitragsersatz des Freistaates wurde über das 
staatliche Abrechnungsprogramm BayKiBiG.web beantragt. 

Es ergibt sich folgender Kommunaler Anteil: 

 Jan. Febr. März April Mai  Kinder Beitragsersatz 

Krippenkinder 1 0 0 0 0 1 60 € 

Regelkinder 1 1 0 0 0 2 30 € 

Summe       90 € 

Der Träger bittet, der Empfehlung des Kommunalen Spitzenverbandes 
nachzukommen und die Gewährung des Kommunalen Anteils am Beitragsersatz 
zu unterstützen.  

Gemäß Rückfrage beim Träger betrifft die Deckungslücke zwischen 
Elternbeiträgen und dem 70-prozentigen Beitragsersatz lediglich die Regelkinder 
mit der Buchungszeitkategorie 8-9 Stunden. Hier sind in der Evang. Luth. 
Kindertagesstätte Maßbach keine Thundorfer Kinder betroffen, bei denen dem 
Träger aufgrund der Differenz zwischen Pauschale und Elternbeitrag ein Defizit 
entsteht. 

Zwar kann die Maßbacher Einrichtung kein Defizit wegen ausgefallener Beiträge 
abrechnen, bittet aber aufgrund verschiedener Aspekte um kommunale 
Mitfinanzierung. 

Angesichts der hohen Belastungen des pädagogischen Personals und des 
Betriebsträgers in der Corona-Pandemie, wäre eine Gewährung eines freiwilligen 
Zuschusses, gemessen am vom Städte- und Gemeindetag empfohlenen 
Elternbeitragsersatzes der Kommune, ein starkes Signal. 

Die Träger sind bereits durch die Umsetzung der Hygieneregelungen finanziell 
belastet und haben bei der Umsetzung der Elternbeitragsregelung, der 
Hygieneregelungen, der Umsetzungen der Anweisungen des Gesundheitsamtes 
und Jugendamtes zusätzlichen Verwaltungsaufwand erbracht. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat Thundorf beschließt, dem Antrag der Evang.-Luth. 
Gesamtkirchenverwaltung Schweinfurt vom 02.07.2021 zu entsprechen und der 
Evang. Luth. Kindertagesstätte Maßbach die Kommunale Mitfinanzierung am 
Elternbeitragsersatz für die Monate Januar bis Mai 2021 in Höhe von 90,00 € zu 
gewähren. 

Dafür:  11 
Dagegen: 1 
Gemeinderatsmitglied Jürgen Gleißner ist zum Zeitpunkt der Abstimmung noch 
nicht anwesend. 
 

Punkt 2. Antrag der Schützengesellschaft 1888 Rothhausen e.V. auf Gewährung eines 
Zuschusses für die Anschaffung einer Luftpistole 
 

Die Schützengesellschaft 1888 Rothhausen e.V. kann zur nächsten 
Wettkampfrunde eine neue (dritte) Mannschaft melden und zwar eine 
Luftpistolenmannschaft. 

Da der Verein aufgrund der Corona-Pandemie erhebliche finanzielle Einbuße 
verzeichnet hat, stellt die Schützengesellschaft 1888 Rothhausen e.V. nun mit 
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Schreiben vom 02.08.2021 einen Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für 
die Anschaffung einer Luftpistole.  

Laut Antragsschreiben belaufen sich die Gesamtkosten für die Anschaffung einer 
neuen Luftpistole auf ca. 1.000 €. 

Der Gemeinderat Thundorf hat in den Sitzungen vom 27.02.2020 und 28.05.2020 
beschlossen, dass Sanierungs- und Baumaßnahmen, sowie Investitionen der 
Vereine aus der Gemeinde Thundorf, mit einer Förderung von 50 % der 
Gesamtkosten bezuschusst werden. 

Hierbei wurde der Förderhöchstbetrag auf 10.000 € pro Maßnahme und Verein 
festgelegt. 

Um eine zu hohe Anzahl an Zuschussanträgen zu vermeiden, werden pro 
Haushaltsjahr maximal zwei Maßnahmen von Vereinen gefördert. 

Sollte nach der Förderung der zwei Maßnahmen noch ein Restbetrag im Haushalt 
vorhanden sein, können vom Gemeinderat Thundorf noch weitere Bau- bzw. 
Investitionsmaßnahmen der Vereine bis zur Ausschöpfung des 
Haushaltsansatzes bezuschusst werden.  

Bei Bezuschussung der Gesamtkosten von 1.000 € ergibt sich ein max. 
Zuschussbetrag von 500 €. 

Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, für das Haushaltsjahr 2021 den 
Haushaltsbetrag i.H.v. 500 € als Zuschuss zu gewähren. 

Finanzielle Auswirkungen: 
Im Haushalt 2021 sind für Vereinsförderungen 20.000 € eingestellt. Zudem 
besteht noch ein Haushaltsrest aus dem letzten Jahr in Höhe von 121,12 €. 

Mit Beschluss vom 30.07.2020 hat der Gemeinderat Thundorf beschlossen dem 
SV Rothhausen 1959 e.V. für die Sportheimsanierung einen Zuschuss in Höhe 
von 10.000 € zu gewähren. Hiervon wurden 6.815,18 € noch nicht abgerufen.  

Zudem wurde dem SV Rothhausen 1959 e.V. mit Beschluss des Gemeinderates 
Thundorf vom 27.05.2021, ein Zuschuss in Höhe von max. 1.394,21 € für 
Sportplatzpflegemaßnahmen und die Anschaffung von Jugendfußballtoren 
gewährt. 

Des Weiteren wurde der Malteser Jugend Thundorf e.V. ein Zuschuss in Höhe 
von max. 10.000 € für die Anschaffung eines gebrauchten T5-Busses gewährt.  

Außerdem wurde der Lauertalkapelle Rothhausen, durch die erste 
Bürgermeisterin Frau Dekant, auf Grundlage von § 13 Abs. 2 Nr.2 Buchstabe f) 
der Geschäftsordnung, ein Zuschuss für die Anschaffung einer Küchenzeile in 
Höhe von 340,90 € gewährt. 

Bis jetzt wurden 18.550,29 € des Haushaltsansatzes in Anspruch genommen, 
somit stehen noch 1.570,83 € zur Verfügung. 

Ergänzungen: 
Gemeinderat Büchner stellt die Angabe von ca. 1.000 € für die Luftpistole im 
gestellten Antrag fest. Gemeinderat Mauer gibt die Auskunft, dass der Preis des 
Anbieters geringen Schwankungen unterliegt. 

Gemeinderat Geier bemängelt die Umsetzung des Beschlusses zur Förderung 
von Sanierungs- und Baumaßnahmen, sowie Investitionen der Vereine im 
Hinblick auf die noch offenen Maßnahmen und nicht abgerufenen Zuschüsse und 



Thundorfer Nachrichten

6

der durch neue Anträge resultierenden immer größer werdenden 
Unübersichtlichkeit der Förderungen durch die Gemeinde. Insbesondere, dass für 
die Schützengesellschaft auch noch die Deckensanierung im Schützenhaus 
aussteht. 

Gemeinderätin Beck erläutert in dem Zusammenhang die Gründe, aufgrund derer 
sich die Deckensanierung bisher verzögert. Zum einen entsprechender 
Baustoffmangel und zum anderen die Corona-Pandemie, die nur ein Arbeiten mit 
maximal zwei Personen ermöglicht hat. Die Maßnahme soll im Winter 2021/2022 
abgeschlossen werden. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat Thundorf beschließt, der Schützengesellschaft 1888 
Rothhausen e.V. für die Anschaffung einer Luftpistole einen Zuschuss in Höhe 
von 50 % der Gesamtkosten, max. 500 € zu gewähren. 

Dafür:  10 
Dagegen: 2 
Gemeinderatsmitglied Jürgen Gleißner ist zum Zeitpunkt der Abstimmung noch 
nicht anwesend. 
 

Punkt 3. Rechenschaftsbericht zur Jahresrechnung 2020 - Information des 
Gemeinderates nach Art. 102 Abs.1 Satz 4 GO 
 

Der Gemeinderat kam zu Beginn der Sitzung überein, den Tagesordnungspunkt 
auf die 21. Sitzung zu verschieben. 

Gemeinderatsmitglied Jürgen Gleißner ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
anwesend. 
 

Punkt 4. Renovierungsarbeiten im Rathaus Thundorf; Auftragsvergabe für die Innenputz- 
und Malerarbeiten 
 

Die Angebotseinholung erfolgte anhand einer beschränkten Ausschreibung ohne 
Teilnahmewettbewerb. 
An insgesamt 10 Firmen wurden Vergabeunterlagen versandt. 
5 Angebote sind bis zum Eröffnungstermin am 09.09.2021 um 14.00 Uhr 
eingegangen und wurden anschließend formell, rechnerisch, technisch und 
wirtschaftlich nach VOB/A § 16 geprüft. 

Das wirtschaftlichste Angebot hat die Firma Paul Erhard aus 97517 Rannungen 
mit einem Betrag von 13.185,80 € brutto abgegeben. 
Die Firma Paul Erhard ist als fachkundig bekannt und wird für diese 
Baumaßnahme als leistungsfähig und geeignet erachtet. 
Es wird vorgeschlagen, die Firma Erhard aus Rannungen mit den Innenputz- und 
Malerarbeiten  zu beauftragen. 

Ergänzungen: 
Bürgermeisterin Dekant erläutert, dass es sich um die Putz- und Malerarbeiten für 
das komplette Treppenhaus handelt. 

Gemeinderat Büchner wurde auf Nachfrage bestätigt, dass nach Ausführung der 
Putz- und Malerarbeiten noch ein Budget von ca. 25.000 € für die 
Rathaussanierung zur Verfügung steht. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat Thundorf beschließt, der Firma Paul Erhard aus 97517 
Rannungen den Auftrag für die Innenputz- und Malerarbeiten im Rathaus in 
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Thundorf, auf Grundlage des eingegangenen Angebotes vom 10.08.2021, zu 
einem Betrag von 13.185,80 € zu erteilen. 

Dafür:  13 
Dagegen: 0 
Gemeinderat Jürgen Gleißner ist zum Zeitpunkt der Abstimmung anwesend. 
 

Punkt 5. St. Michaelsverein e.V - Antrag auf Gewährung des Elternbeitragsersatzes 
 
ie Bayerische Staatsregierung hat für die Corona-Situation im Jahr 2021 
entschieden, wie bereits im vergangenen Jahr einen Beitragsersatz der 
Elternbeiträge für die Monate Januar bis Mai 2021 zu gewähren. Voraussetzung 
ist, dass das Kind im betreffenden Monat an nicht mehr als fünf Tagen die 
Betreuungsleistung in Anspruch genommen hat und die Einrichtung keine 
Elternbeiträge für diesen Monat erhoben hat. 

Anders als im Jahr 2020 übernimmt der Freistaat nicht den vollen 
Pauschalbetrag, sondern einen Anteil von 70 Prozent. 30 Prozent können im 
Rahmen einer freiwilligen kommunalen Mitfinanzierung erfolgen. 

 Beitragsersatz 2020 

Pauschale 100 % 

Beitragsersatz 2021 

Anteil Freistaat 70 % 

Kommunaler 

Mitfinanzierungsanteil 

Krippenkinder 300,00 € 240,00 € 60,00 € 

Regelkinder 50,00 € + 

100,00 € 
Elternbeitragszuschuss 

35,00 € +  

100,00 € 
Elternbeitragszuschuss  

15,00 € 

Hortkinder 100,00 € 70,00 € 30,00 € 

Der St. Michaelsverein e.V. hat mit Schreiben vom 23.08.2021 einen Antrag auf 
den kommunalen Mitfinanzierungsanteil für das Kinderhaus unter´m Regenbogen 
Thundorf in Höhe von 30 Prozent gestellt. 

Der Träger hat von der Möglichkeit des Beitragsersatzes Gebrauch gemacht und 
die Beiträge für den Besuch von nicht mehr als fünf Tagen der betreffenden 
Monate von den Eltern nicht erhoben. Der Beitragsersatz des Freistaates wurde 
über das staatliche Abrechnungsprogramm BayKiBiG.web beantragt. 

Es ergibt sich folgender Kommunaler Anteil: 

 Jan. Febr. März April Mai  Kinder Beitragsersatz 

Krippenkinder 13 11 1 1 1 27 1.620,00 € 

Regelkinder 19 15 0 2 1 37    555,00 € 

Schulkinder 2 2 2 2 2 10    300,00 € 

Summe       2.475,00 € 
 

Der Träger bittet, der Empfehlung des Kommunalen Spitzenverbandes 
nachzukommen und die Gewährung des Kommunalen Anteils am Beitragsersatz 
zu unterstützen.  
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Gemäß Rückfrage beim Träger kann der Kindergarten kein wirkliches Defizit 
wegen ausgefallener Beiträge abrechnen, da die Elternbeiträge durch den 
Beitragsersatz des Freistaats gedeckt sind. Der Träger bittet aber aufgrund 
verschiedener Aspekte um kommunale Mitfinanzierung. 

Angesichts der hohen Belastungen des pädagogischen Personals und des 
Betriebsträgers in der Corona-Pandemie, wäre eine Gewährung eines freiwilligen 
Zuschusses, gemessen am vom Städte- und Gemeindetag empfohlenen 
Elternbeitragsersatzes der Kommune, ein starkes Signal. 

Die Träger sind bereits durch die Umsetzung der Hygieneregelungen finanziell 
belastet und haben bei der Umsetzung der Elternbeitragsregelung, der 
Hygieneregelungen, der Umsetzungen der Anweisungen des Gesundheitsamtes 
und Jugendamtes zusätzlichen Verwaltungsaufwand erbracht. 

Ergänzungen: 
Bürgermeisterin Dekant bestätigte Gemeinderätin Hotaling auf Nachfrage, dass 
es sich bei dem beantragten Betrag nur um Kinder der Gemeinde Thundorf 
handelt. Der Ersatz für die übrigen Kinder aus Weichtungen und Seubrigshausen 
ist entsprechend beim Markt Maßbach bzw. der Stadt Münnerstadt beantragt. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat Thundorf beschließt, dem Antrag des St. Michaelsverein e.V. 
vom 23.08.2021 zu entsprechen und dem Kinderhaus unter´m Regenbogen 
Thundorf die Kommunale Mitfinanzierung am Elternbeitragsersatz für die Monate 
Januar bis Mai 2021 in Höhe von 2.475,00 € zu gewähren. 

Dafür:  10 
Dagegen: 3 
 
 

Punkt 6. Anfragen gemäß Art. 29 der GeschO, ggf. allgemeine Informationen durch die 
Erste Bürgermeisterin und Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse nach Wegfall der Geheimhaltungsgründe im Sinne von 
Art. 52 Abs. 3 GO - ÖT 
 

Am Ende des öffentlichen Teiles werden von Bürgermeisterin Dekant noch einige 
wenige Anfragen aus der Mitte des Gemeinderates abschließend beantwortet. 

Mängelanzeigen, Anregungen etc. werden außerhalb der Protokollführung vom 
Schriftführer aufnotiert und zur Erledigung als Geschäft der laufenden Verwaltung 
an die zuständigen Verwaltungsstellen bzw. Gemeindebauhof weitergeleitet. 

Eine Beschlussfassung ist unter diesem Tagesordnungspunkt nicht erfolgt. 

- Sitzung des Gemeinderates Thundorf am 21.10.2021: 
Aufgrund der Kommunalmesse und der Teilnahme der 1. Bürgermeisterin 
wird die für 21.10.2021 geplante Sitzung auf den 28.10.2021 verschoben.  

 

- Renaturierung Ransbach: 
Die Firma Stolz beginnt mit den Arbeiten. Die Bürgermeisterin erläutert 
dem Gemeinderat die Reihenfolge der Durchführung der Maßnahmen. Die 
Reihenfolge wird auf Anregung des Gemeinderates mit der Firma Stolz 
nochmals abgestimmt. 

 

- Termine Grüngutabfuhr: 
02.10.2021 – Rothhausen, Ratzengrund 
09.10.2021 – Thundorf, bei Wandelt (Änderung aufgrund Michelstag – 
ansonsten immer 1. Samstag im Monat) 
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16.10.2021 – Rothhausen, Am Bahnhof 
23.10.2021 – Theinfeld, Wendeplatz 
30.10.2021 – Rothhausen, Am Berg 
 

- Sitzbank Dorflinde Rothhausen: 
Gemeinderat Peuker erörtert dem Gemeinderat mündliche Anträge von 
Bürgern, die sich in desolaten Zustand befindliche Sitzbank an der 
Dorflinde zu erneuern. In diesem Zug regt er an, die Sitzbank zweiteilig zu 
erstellen, um diese im Winter einzulagern. 

 

- Geschwindigkeitsmessgerät 
Gemeinderat Peuker regt an, das Geschwindigkeitsmessgerät als 
nächstes an die Ortseinfahrt von Thundorf kommend aufzustellen. 

 
 
Ende des öffentlichen Teils um 18:40 Uhr. 
 

Wir gratulieren nachträglich

Frau Gertrud Schubert
Dorfstr. 18, am 15.09. zum 82. Geburtstag
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Information aus der Sitzung des Gemeinderates Thundorf 
vom 24.09.2021 

____________________________________________________________________________ 
Mit dem ausdrücklichen Hinweis darauf, dass die Genehmigung durch den Gemeinderat noch 
aussteht, wird nachstehend die Niederschrift des öffentlichen Teiles vorgenannter Sitzung 
bekannt gegeben. 
Sämtliche 13 Mitglieder des Gemeinderates waren ordnungsgemäß geladen. 
 
ÖFFENTLICHER TEIL: 
 
Punkt 1. Exkursion; Besichtigung von verschiedenen Waldbildern mit anschließender 

Erörterung der Jahresbetriebspläne 2022 und Beschlussfassung hierüber 
 

Als Sachverständige nehmen an der Waldbegehung der zuständige Revierförster 
Herr FOI Matthias Lunz und Herr FD Herr Hubert Türich, teil. 

Im Rahmen der Begehung werden zwei bis drei Waldbilder besichtigt. 

Hierbei werden an Ort und Stelle von den beiden Forstsachverständigen die 
erforderlichen Erläuterungen gegeben und Fragen beantwortet. 

Im Anschluss an die se Waldbegehung wird die Sitzung im Bauhof Thundorf 
fortgeführt. 

Von Revierförster Matthias Lunz wird die dieser Niederschrift als Anlage 1 
dauerhaft beigefügte Nachweisung 2021 und der Jahresbetriebsplan 2022 
vorgestellt und erläutert.     

Ergänzungen: 
Zu Beginn der Sitzung wurden zu TOP 1 die Waldabteilungen Morschreißig und 
Stegholz begutachtet und die Punkte aus dem Jahresbetriebsplan 2022 von 
Herrn Türich und Herrn Lunz vor Ort erörtert. 

Bezüglich dem Punkt Waldschutz aus dem Jahresbetriebsplan 2022 erörtert Herr 
Lunz, dass die Kosten für die ca. 600 lfm Zäunung sich auf ca. 10 €/lfm in der 
Herstellung und ca. 5 €/lfm Unterhalt über die gesamte Dauer der Standzeit von 
ca. 5 Jahren belaufen. 

Herr Türich erörtert den Teilnehmern anhand einer Pheromonfalle für den 
Schwammspinner die aktuelle Situation in Bezug auf die Eichen. Die Population 
ist in 2021 rückläufig. 

Herr Türich erläutert dem Gremium das Programm für die sogenannten 
Biotopbäume. 

Im Anschluss an die Waldbegehung wird der TOP 1 in der anschließenden 
Sitzung im Bauhof fortgeführt und die übrigen Punkte aus dem 
Jahresbetriebsplan 2022 und aus der Nachweisung 2021 von Herrn Lunz und 
Herrn Türich erörtert. 

Nach Rückfrage über die aktuelle Holzpreisentwicklung speziell bei der Eiche in 
Bezug auf China von Gemeinderat Peuker, beantwortete Herr Türich damit, dass 
der Preis aktuell relativ konstant sei. 

In Bezug auf die Nachweisung 2021 aus der Anlage 1 zu diesem 
Tagesordnungspunkt erkundigte sich Gemeinderat Peuker über die Empfangsart 
des aktuellen Notrufsystems der forstlichen Seilwinde. Das Notrufsystem 
funktioniert über das Handynetz. 
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Zum Wegebau im Jahresbetriebsplan 2022 wäre laut Herrn Türich nur bei einer 
Grundinstandsetzung von Forstwegen eine Förderung bis zu 60 % möglich. 

Gemeinderat Geier mahnte an, dass die Gemeinde bei einem geplanten 
Einschlag von 1.060 fm, wie im Jahresbetriebsplan 2022 aufgeführt, 
Schwierigkeiten bekommen würde den Abraum loszuwerden. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschließt, die dieser Niederschrift als Anlage 1 dauerhaft 
beigefügten Forstbetriebspläne 2022 für Holzernte- und Bestandspflege, sowie für 
die Forstkulturen in den Gemeindewaldungen in vollem Umfange als 
Absichtserklärung zu genehmigen. 

Dafür:  8 
Dagegen: 0 
 

Punkt 2. Festsetzung der Holzpreise 2022 
 

Zunächst informiert FOI Lunz den Gemeinderat über die allgemeine Entwicklung 
der Holzpreise. 

Holzpreise von 2021: 
Polterholz - Langholz (an den Weg gerückt)  54,-- € /fm 
Losholz – hart (Abraum)    15,-- €/Ster 
Losholz – weich (Abraum)      5,-- €/Ster 
Käferholz        5-- €/Ster 
 

Ergänzungen: 
Während der Sitzung entsteht eine kurze Diskussion darüber, wie es möglich 
wäre, mehr Selbstwerber für Losholz zu generieren. Einerseits durch 
Preissenkung beim Losholz und andererseits auch durch „besseres“ Holz. Es 
müsste auch stärkeres Holz für die Selbstwerber im Losholz zum Aufarbeiten 
vorhanden sein. 

Bei der Bekanntmachung der Holzpreise soll zukünftig beim Polterholz die 
Preisangabe pro Ster mitangegeben werden. 

Der Preis für Käferholz wird aus der Preisliste entfernt und fällt ebenfalls unter 
das „Losholz – weich (Abraum)“. 

Beschluss: 
Der Gemeinderat beschießt, die Holzpreise wie nachstehend zu ändern.  

Holzpreise von 2022: 
Polterholz - Langholz (an den Weg gerückt)  54,-- € /fm = 1,3 Ster 
Losholz – hart (Abraum) und Jungdurchforstung 12,-- €/Ster 
Losholz – weich (Abraum)      5,-- €/Ster 

Dafür:  8 
Dagegen: 0 
 

Punkt 3. Anfragen gemäß Art. 29 der GeschO, ggf. allgemeine Informationen durch die 
Erste Bürgermeisterin und Bekanntgabe der in nichtöffentlicher Sitzung 
gefassten Beschlüsse nach Wegfall der Geheimhaltungsgründe im Sinne von 
Art. 52 Abs. 3 GO - ÖT 
 

Am Ende des öffentlichen Teiles werden von Bürgermeisterin Dekant noch einige 
wenige Anfragen aus der Mitte des Gemeinderates abschließend beantwortet. 
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Mängelanzeigen, Anregungen etc. werden außerhalb der Protokollführung vom 
Schriftführer aufnotiert und zur Erledigung als Geschäft der laufenden Verwaltung 
an die zuständigen Verwaltungsstellen bzw. Gemeindebauhof weitergeleitet. 

Eine Beschlussfassung ist unter diesem Tagesordnungspunkt nicht erfolgt. 

 
Ende des öffentlichen Teils um 18:30 Uhr 
 

Impfzentrum im Tattersall
Reithausplatz 2

97688 Bad Kissingen

Impf-Hotline: 0971/801-1000.
Montag bis Donnerstag: 8 bis 16 Uhr, Freitag: 8 bis 12 Uhr

Corona-Impfung

Impfungen sind ohne Termin und Anmeldung
möglich - zu den Öffnungszeiten des Impfzentrums: 
www.kg.de/impfzentrum

Das müssen Sie zur Impfung mitbringen:

Ausweisdokument
(Personalausweis oder Reisepass)

Medikamentenplan/Allergieausweis
(wenn vorhanden)

Impfpass
(wenn vorhanden)
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Waldbegehung 2021
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Aktueller Stand der Sanierung am Friedhof 
Rothhausen 

Unser Bauhof hat die Pflasterarbeiten um die 
Aussegnungshalle für dieses Jahr 
abgeschlossen. Im Frühjahr 2022 wird der Rest 
des Weges und der Bereich für die 
Erdbestattungen neugestaltet.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spielplatz Rothhausen 

Für den Spielplatz in Rothhausen wurde 
ebenfalls im Rahmen der Regionalförderung 
aus dem Budget des Schweinfurter Oberlands 
eine Vogelnestschaukel für unsere Kinder 
angeschafft und durch unseren Bauhof 
aufgestellt. Hierfür vielen Dank!   

Informationen aus dem Gemeindegeschehen 

September 21 
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Renaturierung des Rans a h in hundorf in 
ist angelaufen 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S hulturnhalle in Rothhausen 

Die Sanierung der Sanit ranlagen in der 
urnhalle Rothhausen wurde durch die Firma 

Schüller aus a bach erfolgreich 
abgeschlossen.  

 
 

  

Vereinsringsitzung für das Jahr 2022 
findet am ontag   

in der S hulturnhalle lassenzimmer in Rothhausen statt. 

Ich bitte alle Vereine um Beachtung des ermins.  
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Sonnenhang in Rothhausen 

Der restliche Stra enausbau am Sonnenhang 
in Rothhausen hat begonnen um die ücke 
entsprechend zu schlie en. Die a nahme 
wird bis ca. itte Dezember 2  andauern. Wir 
bitten die zus tzlichen Schmutz und 

rmbel stigungen im Voraus zu 
Entschuldigen.  

Bilder: Gemeinde Thundorf  
1. Bürgermeisterin Judith Dekant

Klaus Diez
Esther v. Rosenbachstr. 3
97711 Thundorf
Mobil: 0151-15 33 84 87

• Säge - und Spaltarbeiten • Heckenpflege            
• Rasenmähen • Gartenarbeiten

preiswert und zuverlässig!

Anruf genügt!

Kleine Ballen Heu zu verkaufen!
Auf Wunsch wird auch geliefert

Sägeketten schärfen!
für nur 2,95 €
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Gästeführung im Schweinfurter Land

Ins Tal der Kelten - Die Kompakte

Den Kelten auf der Spur. Erfahren Sie Wissenswertes aus der 
geheimnisvollen Welt der Kelten. Entdecken Sie 
50 Hügelgräber und lauschen Sie deren eindrucksvoller Geschichte.

Sonntag, den 17.10.2021 von 13.30 Uhr bis 15.30 Uhr

Info: Die ca. 2 km lange Rundwanderung erfolgt auf Natur- und 
Waldwegen. Feste Schuhe und 
wettergerechte Kleidung sind erforderlich. 
Preis:
7 Euro pro Person; Kinder bis 6 Jahre frei

Treffpunkt: Reichthalscheune zwischen 
97502 Obbach und 97717 Sulzthal. 
(Von Obbach kommend in Richtung 
Sulzthal nach ca. 1,5 km auf der linken 
Seite.)
Anmeldung:
Jutta Göbel, zertifizierte Gästeführerin des Landkreises Schweinfurt
Telefon: 09726/8336 (AB); ab 15 Uhr auch Handy: 0175/42 40 577 oder
goebel.jutta@web.de; www.kelten-fuehrung-obbach.de

Bitte Folgendes beachten:
Es besteht FFP2-Maskenpflicht ab dem Ankommen am Treffpunkt und während der 
Führung.
Zwischen Teilnehmern aus verschiedenen Haushalten ist ein Mindestabstand von 1,50 m 
einzuhalten. 
Personen, die an Covid 19 erkrankt sind, Personen, die unter Quarantäne stehen und 
Personen mit Covid 19 Symptome dürfen nicht teilnehmen.
Personen, die sich in den letzten 14 Tagen in einem ausländischen Risikogebiet aufgehalten 
haben, dürfen nicht teilnehmen.
Die Hust- und Niesetikette ist einzuhalten.
Das Geld ist bitte passend mitzubringen.
Die Gruppe ist auf maximal 15 Teilnehmer beschränkt.
Die Kontaktdaten der Teilnehmer werden vier Wochen aufbewahrt.



Thundorfer Nachrichten

20

 
 

  

 
 

Zentrum am Schrotturm 
 

Internet:  www.hpvn-bayern.de 
E-Mail:    swbk@hpvn-bayern.de 
 

Schweinfurt-Bad Kissingen 

 
 

An die Vertreterinnen und Vertreter der Presse 
An die Redaktionen der Orts- und Gemeindeblätter  
---- ausschließlich per E-Mail 
 
 
 
PRESSEMITTEILUNG                                                                                                  
 
Trauernden – wie ihnen begegnen? 
Digitaler Vortrag, 20.10.2021, 18:00 Uhr, per Zoom 
Organisiert vom HPVN Schweinfurt - Bad Kissingen   
 
Wenn Menschen sterben, setzt die Trauer darüber oft schon vor ihrem Tod 
ein. Für die meisten Außenstehenden ist es alles andere als selbstverständ-
lich, Menschen zu begegnen, die sich in Trauer befinden. Trauer macht be-
troffen, zugleich aber auch hilflos und unsicher. Wie eine angemessene Be-
gegnung gelingen kann, das soll der digitale Vortragsabend „Trauernden – wie 
ihnen begegnen?“ am 20.10.2021 beleuchtet. Dabei kommt der fachliche In-
halt von den Sozialpädagoginnen Maritta Düring-Haas und Cornelia Weber, 
von der Christian Presl - Stiftung.  
 
Organisiert wird der Abend vom Hospiz- und Palliativversorgungsnetzwerk 
(HPVN) Schweinfurt - Bad Kissingen. Das Netzwerk gibt es seit 2016. In 
ihm haben sich die Landkreise Schweinfurt, Bad Kissingen und die Stadt 
Schweinfurt sowie der Hospizverein Schweinfurt zusammengeschlossen. Ge-
meinsam engagieren sie sich für eine bessere Versorgung sterbender und 
schwerstkranker Menschen, indem sie sich um eine optimale Vernetzung der 
Akteure in den Landkreisen und der Stadt sowie um Fortbildungs- und Infor-
mationsangebote für Fachkräfte, Ehrenamtliche und die Öffentlichkeit küm-
mern.  
 
Die Christian Presl - Stiftung begleitet seit über 14 Jahren Menschen jeden 
Alters, die einen oder mehrere Angehörige verloren haben. Der Vortrags-
abend bietet Informationen über Trauer im Allgemeinen und gibt Anregungen 
wie man Trauernden angemessen begegnen kann. Alle Interessierten sind 
herzlich eingeladen, sich an diesem Abend mit dem Thema zu beschäftigen - 
ausgehend von den persönlichen Erfahrungen und den Erfahrungen der Trau-
erbegleiterinnen der Presl - Stiftung. 
 
Der Vortragsabend ist kostenfrei und wird digital per Zoom durchgeführt. Den 
Link zur Veranstaltung erhalten alle, die sich per E-Mail anmelden an 
petra.licha-hofmann@schweinfurt.de.  
 
Über eine Veröffentlichung in Ihrem Medium freuen wir uns sehr. Vertreterin-
nen und Vertreter der Presse sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen. 

Frau Licha-Hofmann 
petra.licha-hofmann@schweinfurt.de 
 
 

Zimmer Nr.: 1 
Petersgasse 5 
 
Öffnungszeiten:  
Mo., Mi., Fr.  09.00 - 13.00 Uhr 
Di., Do.  13.00 - 17.00 Uhr 
 
Telefon: 09721 51-3965 
Telefax: 09721 51-889-3965 

HPVN Schweinfurt-Bad Kissingen, Petersgasse 5, 97421 Schweinfurt 

Schweinfurt, 29.09.2021 
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St. Michaelsverein e.V.     
Kinderhaus unter’m Regenbogen     
 

St. Michaelsverein e.V.  Kirchplatz 1  97711 Thundorf   
 

 

Das Kinderhaus unter´m Regenbogen ist eine Einrichtung mit 75 Plätzen für Kinder von 1 bis 6 Jahren 
in der Trägerschaft des St. Michaelsverein e.V. Thundorf. Die Kinder stehen im Mittelpunkt unserer 
Arbeit und der Alltag wird nach den Bedürfnissen der Kinder gestaltet und durch altersgerechte 
Angebote ergänzt. Das pädagogische Konzept richtet sich nach dem Prinzip der Montessori. 

Wir suchen ab März 2022 für das Kinderhaus unter´m Regenbogen in Thundorf einen 
 

Kinderpfleger (m/w/d) 
in Teilzeit (ca. 20 – 25 Stunden/Woche). 
 

Ihre Aufgaben sind: 
• Pflegerische und pädagogische Aufgaben  
• Betreuung von Kindern 

 
Wir erwarten: 

• Abgeschlossene Ausbildung als Kinderpfleger/in 
• Bereitschaft nach dem vorhandenen pädagogischen Konzept zu arbeiten  
• Freude an der Arbeit mit Kindern aller Altersgruppen 
• Zuverlässigkeit und Flexibilität 
• Selbstständiges, teamorientiertes Arbeiten und das Einbringen von eigenen Ideen 
• Zugehörigkeit zu einer christlichen Kirche und Identifikation mit den Zielen der Caritas 

 
Wir bieten Ihnen: 

• Vergütung nach den Allgemeinen Vertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes (AVR) 
• Zusatzversorgungskasse (Betriebliche Altersvorsorge) 
• Mitarbeit in einem sympathischen Team 
• Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 
 
Fragen zum Tätigkeitsfeld beantwortet Ihnen die  
Kindergartenleitung Frau Renate Saal (Tel.: 09724/484). 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung bevorzugt per Mail an vorstand@kiga-thundorf.de oder per Post an: 
St. Michaelsverein e.V., Kindergarten unter´m Regenbogen, Kirchplatz 1, 97711 Thundorf 
 
Thundorf, den 03.10.2021 
 
St. Michaelsverein e.V. 
Vorstandsteam 
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Ziegelloch 2 • 97711 Thundorf
Telefon: 09724 / 1703
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EINLADUNG ZUM

KIRCHWEIH-AUFTAKT

AM FREITAG, 05.11.2021
IM FEUERWEHRHAUS THUNDORF

Abendessen ab 18.00 Uhr
Auch Essen „To Go“ möglich

Es gilt die 3G-Regel. Nachweis muss beim Einlass vorgezeigt werden.
Im Eingangsbereich und auf den Begegnungswegen gilt Maskenpflicht.

Auf zahlreiches Erscheinen freut sich die
FREIWILLIGE FEUERWEHR THUNDORF
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Der Familienkalender beglei-
tet Sie mit köstlichen Rezepten, 
praktischen Tipps, kreativen Ba-
stelideen, Sprüchen und Gedich-
ten durchs Jahr. Die engagierten 
Kalendermacherinnen, die Pfaf-
fenhofener Landfrauen, haben 
den praktischen Familienkalender 
auch im 17. Erscheinungsjahr wie-
der mit viel Leidenschaft und Liebe 
zum Detail gestaltet. Im Kalender 

  nden ic  ai nale und re-
gionale Koch- und Backrezepte mit 
Geling-Garantie. Nützliche Tipps 
und Tricks für Küche, Haushalt, 
Garten und Gesundheit begleiten 
durch das Jahr. Unterhaltsame 
Sprüche, alte Wetter- bzw. Bau-
ernregeln, amüsante Geschich-
ten, kurze Gedichte und kreative 
Bastelideen bieten, über die zwölf 
Monate verteilt, viele Anregungen 
für die ganze Familie. Auch Na-

en tage und erien eiten  nden 
sich im Kalendarium wieder. Die 
liebevollen Zeichnungen verleihen 
dem Kalender zusätzlich eine be-
sondere Note.

Unser Landfrauenkalender 2022 
ist auch ein schönes und nützliches 
Geschenk, mit dem man obendrein 
die Landwirtschaft unterstützt. 

Denn für jedes verkaufte Exemplar 
spendet der Verlag 1,50 € an die 
Landfrauenarbeit, die Dorf- und 
Betriebshilfe und an wohltätige 

Einrichtungen in Bayern.
Preis 8,50 €

Das neueste Kochbuch der 
Landfrauen: „Alle lieben 
Hackfl eisch“ kann ebenso jetzt 
bestellt werden.
              
Hackfl ei c  i t it einen iel äl-
tigen Zubereitungsmöglichkeiten 
der heimliche Star der Küche.Ob 
Fingerfood, Salate, Pfannenge-
richte oder Spezialitäten aus dem 

ack en  Hackfl ei c geric te 
kommen immer gut an. Freuen Sie 
sich auf 60 wunderbare Genießer-
Rezepte mit Geling-Garantie. Pro 
verkauftes Exemplar spendet der 
Verlag 1,- € an eine bäuerliche 
Hilfseinrichtung.

Preis 9,50 €

Bestellungen des Kochbuches 
bitte bis 31.10.2021. Der 
Landfrauenkalender kann bis zum 
Jahresende bestellt werden.

Ruth Kaufmann, Tel. 09724/7847

Landfrauen im Bayerischen Bauernverband - Ortsverband Thundorf

Der neue Landfrauenkalender für 2022 kann ab sofort wieder bestellt werden.

Absage der Thundorfer Dorfweihnacht 2021

Die Verantwortlichen der Thundorfer Dorfweihnacht haben die Durchführbarkeit des für Ende 
November geplanten Weihnachtsmarktes beraten und sind nach Abwägung aller Argumente zu 
dem Entschluss gekommen, den Markt auch für 2021 noch einmal abzusagen. Die Entscheidung 
ist nicht leicht gefallen, aber die Einhaltung der aktuellen Hygienevorschriften (und keiner weiß, was 
bis November evtl. noch passiert) kann aufgrund der Größe und Art des Marktes nach Ansicht der 
Verantwortlichen nicht sichergestellt werden. Da die Vorbereitung auf die Weihnachtsmärkte auch 
für die Aussteller viel Vorbereitungszeit bedarf , wurden diese ebenfalls frühzeitig informiert. Dies 
geschah aber mit dem Hinweis, dass fest damit gerechnet wird, in 2022 wieder eine Thundorfer 
Dorfweihnacht abhalten zu können.
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Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Thundorf

Am 24. September fand in der Festhalle die diesjährige Generalversammlung der FFW Thundorf statt.

In seinem Rechenschaftsbericht 
ging Kommandant und Vereinsvor-
sitzender Lothar Seufert vor allem 
auf die sechs Ernstfälle 
(je 3 Brand- und 3 Hil-
feleistungseinsätze) im 
vergangenen Berichts-
zeitraum ein. Der Feu-
erwehrverein konnte 
aufgrund der Corona-
Pandemie nahezu kei-
ne Veranstaltungen 
abhalten bzw. besu-
chen.
Stark betroffen war 
hiervon auch die Nach-
wuchsarbeit in der 
Kinder- und Jugend-
feuerwehr. Mit der so-
genannten „Maltiade“, die erst vor 
Kurzem gemeinsam mit der Mal-
teserjugend veranstaltet wurde, 
konnte den Kindern und Jugendli-
chen aber immerhin noch ein High-
light geboten werden, wie Marco 
Kaufmann in seinem Bericht über 
die Nachwuchsarbeit erläuterte.

Im Mittelpunkt der Versammlung 
standen die Neuwahlen der Ver-
einsvorstandschaft und der Kom-

mandanten. Der bisherige 1.Kom-
mandant Lothar Seufert trat nicht 
mehr zur Wahl an. Er hatte das 
Amt seit 15.02.1991 inne und ist 
damit der dienstälteste Komman-
dant in der 142-jährigen Geschich-
te der Wehr.
Die Neuwahlen brachten folgen-

des Ergebnis:
1.Kommandant: Benedikt Seufert
2.Kommandant: Matthias Koch

Vereinsvorsitzender: 
Lothar Seufert
Kassier:
 Bernd Klöffel
Schriftführer: 
Marco Kaufmann, Daniel 
Bauernschubert
Vertrauensmänner: 
Meinhard Klopf, Christian 
Müller

Bürgermeisterin Judith De-
kant und auch Kreisbrand-
meister Holger Ulrich spra-
chen in ihren Grußworten 
allen Verantwortlichen ih-

ren Dank für die geleistete Arbeit 
im vergangenen Berichtszeitraum 
aus. Zudem beglückwünschten sie 
die neuen Kommandanten und die 
neue Vorstandschaft und würdig-
ten deren Bereitschaft zur Über-
nahme dieser Ämter.

Das erste Brautpaar, das im neuen Sitzungssaal getraut wurde

Bild: Robert Peuker
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Jagdgenossenschaft Rothhausen    Rothhausen,7.10.2021 
 
 
 
 
 

Einladung 
 
 
 zur nicht öffentlichen Versammlung der Jagdgenossenschaft Rothhausen 
 
 
am Freitag, den 19.11.2021  im Schützenhaus 
                  in Rothhausen um 19:00 
 
 
Tagesordnungspunkte 
 
1. Begrüßung 
2. Tätigkeitsbericht des Jagdvorstehers 
3. Bericht des Schriftführers 
4. Kassenbericht 
5. Entlastung der Vorstandschaft 
6. Jagdpachtverlängerung 
7. Anträge 
8. Verschiedenes 
 
Für das leibliche Wohl ist gesorgt 
 
Die Vorstandschaft bittet alle Jagdgenossen um möglichst vollzählige Teilnahme. 
Eingeladen ist jeder, der Eigentümer von bejagbarer Fläche in der Gemarkung Rothhausen ist. 
 
Jeder Jagdgenosse kann sich dabei durch seinen Ehegatten, Verwandte gerader Linie, durch 
eine in seinem Dienst beschäftigte Person oder durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen, 
der als Jagdgenosse der Jagdgenossenschaft angehört. Juristische Personen des öffentlichen 
Rechts werden durch ihre verfassungsmäßig berufenen Organe vertreten. 
Für eine Vollmacht ist die schriftliche Form erforderlich. Eine Vollmacht darf nur an 
volljährige Personen erteilt werden. Mehr als eine Vollmacht darf kein Jagdgenosse in seiner 
Person vereinen. 
 
 
 
Jagdvorsteher 
 
 
 
Robert Peuker 
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Bilder vom Fischfest der Schützengesellschaft Rothhausen

und vom Herbstfeuer

Bilder: Robert Peuker
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Altkleidersammlung  	

Die Kolpingsfamilie sammelt wieder Altkleider in	
Thundorf - Theinfeld	

Wir bitten, sauber zu sortieren.	
Die Altkleider bitte in die verteilten Kleidersäcke geben.	

Falls die Säcke artfremden Müll enthalten, ist auch der Erlös 	
für die Kolpingsfamilie geschmälert. Der Erlös kommt im 	

Gegensatz zu anderen Entsorgungsmöglichkeiten vollständig	
der gemeinnützigen Arbeit der KF Thundorf zugute. 	

Für Wertsachen, insbesondere Bargeld welches sich evtl. noch im Sammelgut 
befindet kann keine Haftung übernommen werden. 	

Bei Bedarf können zusätzliche Säcke bei der 	
Vorsitzenden Rosalinde Koch abgeholt werden	

Bitte stellen Sie Ihre Kleidersäcke an den Straßenrand	

am Freitag    22.Oktober 2021 ab 17.00 Uhr  
in Theinfeld	

am Samstag 23.Oktober 2021 ab 08.30 Uhr 	
       in Thundorf	
Herzlichen Dank – Die Vorstandschaft der Kolpingsfamilie Thundorf
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VORANMELDUNG
für einen Kindergartenplatz 
für das Jahr 2022 / 2023 in unserem 
Kinderhaus unter´m Regenbogen

Liebe Eltern,

wir freuen uns sehr, dass unser Kinderhaus so beliebt ist und wir viele Anfragen 

bekommen. Erfreulicherweise sind in den letzten Jahren auch in unserer Gemeinde viele 

Kinder geboren und das erfordert einen konsequenten Ablauf.

Wie läuft, ab sofort, die Anmeldung für einen Platz im Kinderhaus?

1) Formular „Voranmeldung“ ausfüllen 

2) Abgabe im Kinderhaus

3) Rückantwort vom Kinderhaus

4) Vertragsunterschreibung

5) Kinderhaus-Eingewöhnung 

Unser Anmeldezeitraum

 für das Kinderhausjahr 2022 / 2023

 ist ab sofort bis spätestens 10. November 2021.
Eine Aufnahme ist ab Vollendung des 1. Lebensjahres möglich.

Die Anmeldung muss schriftlich, (beigefügten Formular – siehe Thundorfer Nachrichten) 

im Kinderhaus abgegeben werden. Anmeldungen, die nach dem 10. November 2021 

eingereicht werden, können nur bedingt (freie Plätze) berücksichtigt werden.

Bis Mitte Dezember werden die Anmeldungen bearbeitet. 

Durch eine schriftliche Bestätigung seitens des Kinderhauses vergeben wir die 

uns zur Verfügung stehenden Plätze.

Selbstverständlich kann auch schon für das nächste Kinderhausjahr angemeldet werden.

Liebe Grüße

das Vorstandschaftsteam vom St. Michaelsverein e. V.



 VORANMELDUNG
für einen Kindergartenplatz in unserem 

Kinderhaus unter´m Regenbogen

Angaben über das anzumeldende Kind

Name / Vorname Geboren am:Aufnahme am:
(Wunschzeitpunkt)

Ausweich-Aufnahme

Angaben der Eltern / Sorgeberechtigte

Name Mutter Name Vater

Adresse Adresse

Telefon Telefon

Elterliches Sorgerecht   JA          NEIN Elterliches Sorgerecht   JA          NEIN

Gewünschte Betreuungszeit
Mindestbuchungszeit 20 Stunden in der Woche

Aktuelle Öffnungszeiten: 07.15 Uhr bis 15.30 Uhr

Tag Uhrzeit von bis

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Wunsch-Öffnungszeiten:
Sind die Öffnungszeiten vertretbar oder gibt es andere Wünsche:

…………………………………………………………………………………………………..
Nach Abschluss der Anmeldezeit werden die Plätze vergeben. 
Der Eingang der Anmeldung wird berücksichtigt. 
Kinder der Gemeinde müssen bevorzugt werden.

it b c lu  de  ertrage  i t der etreuung eitrau  erpflic tend  
Bei Änderung z.B. Verschiebung der Aufnahme greift trotzdem das Vertragsdatum.

……………………………………………  ………………………………………
Datum, Unterschrift Sorgeberechtigte      Datum, Unterschrift Sorgeberechtigte 

…………………………………………………………………………………………………………….
Füllt das Personal vom Kinderhaus aus

Eingang der Anmeldung: ………………………………………. Anmeldungs-Nr.: …………….
                                               (Datum)

Sie nden da  r ular auc  au  un ere nternet-Seite  kinder au unter regenb gen ebbl c


